
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2004/6/8 B1240/03
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.2004

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §19 Abs3 Z3

VfGG §86

VfGG §88

Rechtssatz

Einstellung des Verfahrens nach Zurückziehung der Beschwerde aufgrund Aufhebung des angefochtenen Bescheides

durch den Verwaltungsgerichtshof; kein Kostenzuspruch

Entscheidungstexte

B 1240/03
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